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hilft. Diese Kräfte werden das zu leisten haben, was man in der 
Psychologie eine Projektionsrücknahme nennt, also einen Abschied 
von Wunschvorstellungen, die den Blick verstellen und davon 
abhalten, realistisch das immer noch Mögliche zu erkennen und 
anzupacken. Ein solcher Abschied von Wunschvorstellungen unter 
gleichzeitigem Festhalten an den Wertvorstellungen, welche den 
Projektionen zugrunde liegen, erfordert, das weiß ich aus eigener 
Erfahrung, allerhand Trauerarbeit. Das gilt verstärkt für solche 
Linke, welche von einem dritten Weg zwischen real existieren
dem Sozialismus und dem Kapitalismus geträumt hatten und jetzt 
merkwürdig zwiespältig auf die deutschlandpolitische Entwicklung 
reagieren. Es ist höchste Zeit, daß sie ihre Betäubung abschütteln 
und ihren Beitrag für die Einrichtung der deutschen Wohnung im 
europäischen Haus leisten. Der Bereich der verfassungsrechtlichen 
Gestaltung wäre dafür ein lohnendes Feld. Verfassungsrecht ist 
gewiß nicht der wichtigste Aspekt der gegenwärtigen Politik, aber 
für die Identitätsfindung eines vereinigten Volkes dürfte es von 
einiger Bedeutung sein, ob wir uns in bester Verfassung und 
auf einem möglichst hohen Niveau unserer verfassungspolitischen 
Kultur auf den Weg in die Zukunft machen.

Einig jedenfalls sollten wir alle in einem Punkt sein: Es darf 
nicht geschehen, daß uns die Jahrhundertaufgabe der deutschen 
Einigung mißlingt. Gerade Verfassungspatrioten dürfen ihre kriti
sche Solidarität nicht schuldig bleiben. Erst recht darf sich nicht 
Ähnliches wiederholen wie vor 175 Jahren, als nach dem Ende der 
napoleonischen Unterjochung Hoffnungen auf nationale Freiheit 
in einem freiheitlichen und demokratischen Verfassungsstaat am 
Vorrang der etablierten Macht und Interessenpositionen scheiterten 
und schließlich sogar von der Restauration überspielt wurden. 
Diese vielleicht provozierende Rückerinnerung stammt nicht von 
mir, sondern aus einem nachdenklichen ZEIT-Artikel über die 
Schlacht von Waterloo, die in den Juni-Tagen des Jahres 1805 
stattfand. Demgegenüber heißt es in einem STERN-Artikel über 
die Wirtschafts- und Währungsunion: „Was entsteht denn da, wenn 
am 1. Juli die Wiedervereinigung faktisch vollzogen wird? Könnte 
es nicht auch ein blühendes Gemeinwesen werden mit florierender 
Wirtschaft und streitbaren Demokraten?“

Von der Pflicht zur Annahme der rechts- und sozialstaatlichen 
Demokratie

Damit stehen wir vor dem zweiten Teil der Aktualisierung der 
eingangs zitierten Thesen. Die erste These lautete: Zur politischen 
Kultur gehört die staatsbürgerliche Pflicht, die recht- und sozial
staatliche Demokratie als Angebot und Aufgabe anzunehmen und 
zur eigenen Angelegenheit zu machen. Strukturen dieser Verfas
sungsordnung verkörpern die erlittene und praktizierte Erfahrungs
weisheit der Besten unserer Vorfahren und lassen eine Affinität 
zum christlichen Glauben erkennen.

Diese These hat zum Hintergrund, daß die Deutschen nur schwer 
und erst spät Zugang zur modernen rechts- und sozialstaatlichen 
Demokratie gefunden haben. In der Weimarer Republik hatten 
breite Bevölkerungskreise eine kühle, rückwärts orientierte Fremd
heit gewahrt, die viel zum Scheitern dieses ersten Versuchs einer 
Demokratie auf deutschem Boden beigetragen hat. Auch nach 
dem zweiten Weltkrieg haben die Westdeutschen nur langsam den 
Lebenswert der rechts- und sozialstaatlichen Demokratie begriffen. 
In den vom Kalten Krieg und vom wirtschaftlichen Wiederaufbau 
beherrschten 50er Jahren hatte - das ist kaum noch erinnerlich - die 
verfassungsrechtliche Gestaltung des Provisoriums Bundesrepublik 
im öffentlichen Bewußtsein so gut wie keine Rolle gespielt. Die 
von den Siegern importierte Staatsform hob sich zwar in klaren 
Konturen vom düsteren Hintergrund unserer Geschichte ab. Aber 
weithin herrschte ein mehr vordergründiger Demokratie-Pragma
tismus, der sich mit den augenfälligen Vorzügen unserer Verfas
sungsordnung gegenüber kommunistischen Gesellschaftssystemen 
begnügte und bis zum Vietnam-Schock unreflektiert am angelsäch
sischen Leitbild ausrichtete. Es war damals nicht leicht, den skep
tischen Teil der jungen Generation an den Staat des Grundgesetzes 
heranzubringen. Doch die Studentenrebellion hatte sich bevorzugt 
an neomarxistischen Vorstellungen orientiert, statt die Postulate 
der Verfassung als Hebel für eine Änderung der Verfassungswirk
lichkeit zu nutzen. Und noch Anfang der 80er Jahren hielt der 
Bundestag es für nötig, eine Kommission über Jugendprotest im

demokratischen Staat zu berufen, die zu alarmierenden Ergebnissen 
gelangte. Um so erfreulicher war der grundlegende Einstellungs
wandel, der sich schließlich immer deutlicher abzeichnete und der 
bei den Veranstaltungen zum 40jährigen Bestehen des Grundgeset
zes die Feststellung erlaubte, daß das Grundgesetz inzwischen eine 
breite Wertschätzung erlangt hat und daß sich immer mehr Bürger 
als Verfassungspatrioten empfinden.

Erleben wir in jüngster Zeit einen Rückschlag? Zeigt sich erneut, 
daß die rechts- und sozialstaatliche Demokratie zu keiner Zeit 
sicherer Besitz, sondern stets gefährdete Chance ist? Zwar ist 
staatliches Handeln stets ein unentwirrbares Gespinst von verant
wortlichem Tun, ethischen Motiven, Machtstreben, Geltungssucht, 
Interessendurchsetzung und Hilflosigkeit gegenüber Zwängen; im 
besten Falle ist Politik das Mühen um relativ bessere Lösungen 
in einem Prozeß von trial and error. Aber die Enttäuschungen, 
über die ich im ersten Teil berichtet habe, verstärken die in unserer 
Gesellschaft ohnehin verbreitete Neigung, sich aus der „bösen Poli
tik“ zurückzuziehen. Jedenfalls sollte es uns beunruhigen, daß man 
neuerdings immer häufiger im Blick auf die Deutschlandpolitik 
hört: „Mich geht das nichts an! Ich werde ja nicht gefragt. Die 
da oben tun auch hier, was sie wollen!“ Diese Distanzierung wird 
wahrscheinlich noch zunehmen, wenn es zu Schwierigkeiten und 
Belastungen auf dem Weg zur deutschen Einheit kommen sollte. 
Möglicherweise gehen manche nicht ungern auf Distanz, da sie 
nicht nur über die Deutschlandpolitik, sondern ebenso über den 
jeweils anderen Teil enttäuscht sind und beunruhigt fragen: „Was 
kommt denn da auf uns zu?“

In einer solchen Situation ist erneut und mit Nachdruck die 
Pflicht zur Annahme des neu entstehenden gemeinsamen Staats
wesen zu bekräftigen, eine Pflicht, die auch dort gilt, wo unsere 
Erwartungen nicht voll erfüllt sind. Es ist allerdings schwierig, für 
eine Annahme zu streiten, wenn nicht auch die politische Führung 
das ihr Mögliche dazu beiträgt. In diesem Zusammenhang erscheint 
es mir unerläßlich, das Volk durch eine Abstimmung unmittel
bar am Einigungsprozeß zu beteiligen und dadurch zugleich das 
anfängliche Legitimationsdefizit des Grundgesetzes auszuräumen. 
In allen modernen Demokratien, die etwas auf sich halten, sind 
Volksentscheide über die Verfassung eines neuen Staatswesens 
selbstverständlicher Ausdruck der Volkssouveränität. Zudem ist 
es ein Gebot der politischen Kultur, daß eine so bedeutsame 
Entscheidung wie die deutsche Einigung nicht über den Kopf des 
Volkssouveräns hinweg allein von den Regierungen und den Parla
menten verantwortet wird, sondern vielmehr die Bürger die Chance 
erhalten, sich durch eine Volksabstimmung mit der Verfassung des 
neuen Staatswesens zu identifizieren. Schließlich waren es nicht 
die Regierungen und Parlamente, sondern Teile des Volkes, die in 
der DDR die Umwälzung bewirkten. Schließlich leben wir in der 
Bundesrepublik seit 40 Jahren mit dem ausdrücklichen Versprechen 
des Grundgesetzes, daß über die Einheit und jedenfalls über eine 
gemeinsame Verfassung das gesamte deutsche Volk bestimmen 
soll. Es darf nicht sein, daß der Weg in den Gesamtstaat mit dem 
Bruch dieses Versprechens beginnt, der sich langfristig als gefährli
cher Geburtsfehler erweisen könnte. Warum eigentlich tut man sich 
mit einer unmittelbaren Beteiligung des Volkes zu schwer? Traut 
man sich nicht zu, die Stimmbürger vom Wert der zur Abstimmung 
gestellten Verfassung zu überzeugen?

Selbstverständlich darf sich eine Volksabstimmung nicht in einer 
bloßen Akklamation zu etwas bereits Vollzogenem erschöpfen. 
Ein Volksentscheid, der nichts zu entscheiden hat, ist, wie Isen- 
see kürzlich schrieb, nicht Demokratie, sondern demokratisches 
Placebo und müßte die Deutschen in der DDR an vergangene 
Akklamationsprozeduren erinnern. Dies ließe sich vermeiden und 
eine unmittelbare Beteiligung des Volkes ließe sich sinnvoll errei
chen, wenn diese mit der Verabschiedung einer neuen gesamtdeut
schen Verfassung verknüpft würde. Diese Möglichkeit ist durch 
die Neufassung des Art. 146 GG im Einigungsvertrag wenigstens 
offengehalten worden: „Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung 
der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche 
Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine neue 
Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier 
Entscheidung beschlossen worden ist.“


